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Die Pflegeversicherung wird 
25 Jahre alt – Zeit für eine 
solidarische Neuausrichtung!
LISA MARCELL A SCHMIDT
Referentin für Altenhilfe und 
Pflege beim Paritätischen 
Wohlfahrtsverband
 
THORSTEN MITTAG
Referent für Altenhilfe und Pflege 
des Paritätischen Gesamtverbands

Die Pflegeversicherung sollte die pflegebedingten 
Kosten decken und die Bundesländer sollten im 
Gegenzug zur Entlastung bei der Sozialhilfe in die 
Finanzierung der Investitionskosten einsteigen. Davon 
sind wir fast 25 Jahre nach der Einführung weit entfernt.

Die Soziale Pflegeversicherung erblickte 
Mitte der 1990 Jahre als eigenständiger 
Zweig der Sozialversicherung die Welt. 
Notwendig wurde die Einführung einer 
Pflegeversicherung durch die steigenden 
Kosten der Sozialhilfeträger, da meist 
weibliche Pflegebedürftige für ihre 
Langzeitpflege nicht mehr selbst auf-
kommen konnten. Norbert Blüm setz-
te sie in einer schwarz-gelb geführten 
Bundesregierung als Teilleistungsversi-
cherung durch, die familiäre, nachbar-
schaftliche und ehrenamtliche Pflege 
und Betreuung ergänzen sollte. 

Konstruktionsfehler der Pflegever-
sicherung, wie etwa die Definition des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs, wurden 
schnell sichtbar, politische Lösungen 
ließen jedoch zum Teil lange auf sich 
warten. Die verschleppten, jedoch not-
wendigen Reformen führten schließlich 
dazu, dass sich in den letzten Jahren 
eine Pflegereform an die andere reihte. 
Alleine die Dynamik der letzten 5 Jahre 
ist schwindelerregend und ein deutliches 
Zeichen dafür, dass die soziale Pflege-
versicherung einer Großbaustelle gleicht. 

Kostenrelevante Pflegereformen 
der letzten und kommenden Jahre

Mit den Pflegestärkungsgesetzen (PSG) 
I – III sind seit dem Jahr 2015 drei große 
strukturelle Pflegereformen durchgeführt 
worden, wodurch die Leistungsbeträge 
zum Teil erheblich angehoben und die 
Leistungen sowie die Inanspruchnah-
me erweitert und flexibilisiert wurden. 

Insbesondere wurde mit den Gesetzen 
das System der Pflegestufen durch das 
der Pflegegrade ersetzt: der Grad der 
Selbstständigkeit ist seitdem entschei-
dend für die Einstufung in einen Pfle-
gegrad. Mit der Einführung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs bekommen 
seither auch kognitiv und psychisch be-
einträchtigte Menschen Leistungen aus 
der Pflegeversicherung. Das nun geltende 
Pflegeverständnis zeichnet sich dadurch 
aus, dass die Pflege stärker als bisher 
auf die Förderung der Fähigkeiten zum 
Erhalt der Selbstständigkeit und zur Ver-
besserung der Selbstpflegekompetenzen 
ausgerichtet ist. Zudem ist das Pflegever-
ständnis deutlich teilhabeorientierter und 
die pflegerischen Problemlösungen sollen 
die gesamte Lebenswelt einbeziehen. 

Im Zuge dieser Reformen wurde der 
Beitragssatz zur Pflegeversicherung ins-
gesamt um 0,55 Prozentpunkte angeho-
ben, dies bedeutete ca. 6 Milliarden € 
mehr für die Pflegekassen. Im Zuge der 
Einführung des geltenden Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs stieg die Anzahl der 
Leistungsempfänger*innen von jährlich 
zwischen 130.000 bis 160.000 Personen 
an1. Die veränderte Inanspruchnahme 
von Leistungen zog ein Defizit von ca. 
3,5 Mrd. € in der Pflegeversicherung 
nach sich, eine weitere Beitragssatzan-
hebung erfolgte zu Beginn dieses Jah-
res in Höhe von 0,5 Prozentpunkte auf 
nun insgesamt 3,05 Prozentpunkte2. 
Mit diesen weiteren rund 7,6 Mrd. € 
müssen in erster Linie die oben genann-
ten Mehrausgaben finanziert werden. 
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Zudem sollen damit die Mehrkosten 
getragen werden, die sich aus dem 
jüngsten Reformvorhaben, dem Pflege-
Personal-Stärkungsgesetz (PpSG), das 
u.a. Fördermaßnahmen zu den Themen 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und 
Digitalisierung vorsieht, ergeben. Die 
Bundesregierung geht davon aus, dass 
der Beitragssatz nun bis zum Jahr 2022 
stabil gehalten werden kann.

Mit der Reformagenda sind gro-
ße Erwartungen geweckt worden, alle 
Pflegebedürftigen sollten eine bessere 
Versorgung erhalten, so das politische 
Generalversprechen. Diese Erwartungen 
konnten nicht in jeder Hinsicht erfüllt 
werden. Konnten mit den Pflegestär-
kungsgesetzen die Leistungen für Pfle-
gebedürftige verbessert werden, so haben 
diese keine entscheidende Wirkung zur 
Verbesserung der Personalsituation ent-
faltet. Über 50 % der Pflegekräfte geben 
an, dass die Arbeitsverdichtung und der 
Druck in allen Bereichen seit 2015 zuge-
nommen haben (vgl. Isfort et al. 2018). 
An der Situation von Menschen, die in 
der Pflege arbeiten, hat sich wenig geän-
dert, obwohl mit dem PSG III sogar die 
Refinanzierung »tarifähnlicher« Bezah-
lung von Pflegekräften eingeführt wur-
de. Eine Studie der Universität Bremen 
für das Bundesgesundheitsministerium 
kommt zu dem Ergebnis (Rothgang/
Wagner 2019), dass zwischen Juli 2016 
und Mai 2018, dem Zeitraum der Um-
stellung auf Pflegegrade und deren un-
mittelbaren Folgewirkungen, bezogen 
auf die vereinbarten Personalschlüssel 
bis zu 18.000 zusätzliche Pflegestellen 
entstanden sind. Unklar bleibt jedoch 
weitgehend, wie viele dieser Stellen bisher 
tatsächlich besetzt werden konnten. Der 
neue Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist ein 
Meilenstein. Er ändert jedoch nichts am 
bestehenden Pflegenotstand, sondern hat 
ihn von einem gewissen Standpunkt aus 
betrachtet teilweise verschärft. Es muss 
daher bezweifelt werden, dass das in ihm 
angelegte neue Pflegeverständnis mittel-
fristig mit der angespannten Personalsi-
tuation3 richtig umgesetzt werden kann. 

Weitere kosteneffektive Maßnahmen, 
die im Koalitionsvertrag der amtierenden 
Bundesregierung vereinbart sind, warten 
auf ihre Umsetzung. Dazu zählt zum Bei-
spiel die kontinuierliche Anpassung der 
Sachleistungen in der Altenpflege, die an 
die Personalentwicklung gekoppelt sein 
soll und eine Verbesserung der Entloh-
nung der Pflegekräfte. Ein im Auftrag des 

Bundesgesundheitsministeriums erstelltes 
Gutachten des iGES-Institut kommt zu 
dem Ergebnis, dass die Aufwertung al-
ler Gehälter auf ein »tarifliches Niveau« 
zwischen 1,4 und 5,2 Milliarden € kosten 
würde (vgl. iGES-Institut 2019). Ferner 
sind im Koalitionsvertrag die Einführung 
eines Budgets zur Entlastung pflegender 
Angehöriger und der Auf- und Ausbau 
der solitären Kurzzeitpflege festgehalten. 
Auch das Flexirentengesetz für pflegende 
Angehörige, mit dem die Möglichkeit 
geschaffen wurde die Vollrente auf eine 
Teilrente zu reduzieren, um somit zusätz-
liche Rentenpunkte durch die Pflege von 
Angehörigen zu erwerben, entfaltet seine 
Kostenrelevanz. 

Sofortprogramm Pflege und 
die Konzertiere Aktion Pflege

Die Bundesregierung hat sich für ihre 
Regierungsarbeit in der 19. Legislatur-
periode ins Pflichtenheft geschrieben, 
dass über ein Sofortprogramm Pflege 
hinaus eine »Konzertierte Aktion Pfle-
ge« (KAP) zur bedarfsgerechten Weiter-
entwicklung der Situation in der Pflege 
auf den Weg gebracht wird. Im Juni 
2019 ist im Rahmen der Konzertierten 
Aktion Pflege (KAP) ein umfassendes 
Maßnahmenpaket beschlossen worden, 
um die Umsetzung der neuen Pflegeaus-
bildungen zu unterstützen und um die 
Arbeits- und Entlohnungsbedingungen 
von beruflich Pflegenden zu verbessern. 
Damit soll dem Mangel an Pflegekräf-
ten und dem Pflegenotstand entgegen-
gewirkt werden. BMG, BMFSFJ und 
BMAS haben hierfür Vertreter*innen 
aus Ländern, Kommunen, Verbänden 
von Pflegeeinrichtungen, Pflegeberufs-
verbänden, Pflegekammern, Betroffe-
nenverbänden, Pflege- und Kranken-
kassen, Berufsgenossenschaft und viele 
andere Sozialpartner einbezogen – auch 
den Paritätischen. Die Vereinbarungen 
werden insgesamt begrüßt, weil nicht 
nur umfassende Zielbeschreibungen für 
alle Partner der KAP formuliert wurden, 
sondern sich damit auch eine politische 
und praxisbezogene Weiterentwicklung 
von unterschiedlichen pflegespezifischen 
Themenfeldern eröffnet. Die Agenda der 
KAP kann die Skizze für ein Gesamt-
konzept sein, wenn es gelingt, einen 
sinnvollen Zeitplan zu hinterlegen und 
die Umsetzung in Anbetracht des »be-
drängten Pflegealltags« durch gegensei-
tige Rücksichtnahme zu prägen.

Große Schritte wagen: Die 
solidarische Pflegefinanzierung 

Um die laufenden und anstehenden Auf-
gaben zu bewältigen und insbesondere 
dem Problem der steigenden Eigenantei-
le4 angemessen zu begegnen stehen die 
finanziellen Mittel nicht im ausreichen-
den Maß zur Verfügung – auch weil die 
Verwendung weiterer Mittel unterlassen 
wird. Der Paritätische geht überschlägig 
davon aus, dass ungeachtet der notwen-
digen Mittel für die Folgekosten der PSG 
I und II und der Mehrausgaben durch 
das PpSG weitere 6 – 10 Mrd. € benö-
tigt werden. Damit müssen kurzfristig 
die notwendigen Verbesserungen der 
Personalschlüssel sowie der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen und gleichzeitig eine 
angemessene Begrenzung der Eigenantei-
le bei den betroffenen Pflegebedürftigen 
erreicht werden. 

Die Finanzierungsgrundlagen zu re-
formieren und die Eigenanteile zu be-
grenzen müssen zwangsläufig Teile eines 
Konzepts sein, um die Personalsituation 
und die Versorgung endlich spürbar zu 
verbessern. Nach Auffassung des Paritä-
tischen soll die Pflegeversicherung daher 
kurzfristig mit einer Sofortmaßnahme 85 
Prozent der Kosten für pflegebedingte 
Aufwände ambulant (wenn sie über den 
derzeitigen Sachleistungsbetrag nach § 36 
SGB XI hinausgehen) und stationär über-
nehmen. Es ist davon auszugehen, dass 
sich ein begrenzter Eigenanteil von 15 
Prozent korrigierend bei der Leistungs-
inanspruchnahme auswirkt (Moral Ha-
zard) und daher für diesen Schritt noch 
keine zusätzlichen Prüf- und Kontrol-
linstanzen geschaffen werden müssen. 
Mittelfristig ist die Pflegeversicherung 
zu einer echten Teilkaskoversicherung 
oder Pflege-Vollversicherung auszubauen. 

Die Finanzierung der Pflege ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dem 
Anspruch jeder Person auf eine seinen 
Bedürfnissen angepasste Pflege entspricht 
der Verpflichtung der Gesellschaft, eine 
solidarische, der persönlichen Leistungs-
fähigkeit entsprechende Finanzierung der 
Pflege sicherzustellen. Die gegenwärtige 
Finanzierung der Pflege wird dem nicht 
gerecht. Daher ist eine soziale Bürger-
versicherung einzuführen. Die umlagefi-
nanzierte soziale Pflegeversicherung hat 
sich in der Vergangenheit bewährt. Die 
Beitragssatzsteigerungen der vergangenen 
Jahre hätten dabei erheblich gemindert 
und zum Teil vermieden werden können, 
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wenn der Kreis der Versicherten ausge-
dehnt, die Beitragsbemessungsgrundla-
gen erweitert und die Versicherungsbei-
träge die tatsächliche Leistungsfähigkeit 
der Versicherten abbilden würden. Um 
dies zu gewährleisten, tritt der Paritäti-
sche bereits seit langem dafür ein, die Bei-
tragsbemessungsrundlage der Kranken- 
und Pflegeversicherung zu erweitern und 
andere Einkommensarten, etwa Kapital-
einkünfte, mit einzubeziehen. Auf diese 
Weise wird nicht nur die tatsächliche 
Leistungsfähigkeit der Versicherten abge-
bildet, sondern auch die Finanzierung des 
Pflegerisikos auf »mehreren Schultern« 
getragen und eine stabilere, noch weniger 
von zeitweise schwankenden Beitragsein-
nahmen aus Lohneinkommen gesichert. 

Administrativ ist dieses Modell prob-
lemlos umsetzbar. Bereits heute werden 
die Beiträge freiwillig versicherter Rent-
nerinnen und Rentner in der Gesetzli-
chen Krankenversicherung in ähnlicher 
Weise berechnet. Eine steuerliche Frei-
stellung von Einkommen würde entspre-
chend auch für die Beitragsbemessung 
in der Pflegeversicherung gelten. Die 
nicht freigestellten Einkommen sollten 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze mit 
dem halben Beitragssatz berücksich-
tigt werden. Lohnbezogene Anteile der 
Pflegeversicherung sind paritätisch zu 
finanzieren. Die Beitragsbemessungs-
grenze ist in einem ersten Schritt auf das 
Niveau der Beitragsbemessungsgrenze 
in der Gesetzlichen Rentenversicherung 
anzuheben. Durch diesen Schritt würde 
der solidarische Charakter der sozialen 
Pflegeversicherung zusätzlich betont. 

Die in Deutschland bestehende Mög-
lichkeit, dass sich der einkommens-
stärkste und häufig überdurchschnitt-
lich gesunde Teil der Bevölkerung durch 
einen Wechsel in eine private Versiche-
rung einem Beitrag zur solidarischen 
Finanzierung entziehen kann, ist ana-
chronistisch und findet weltweit nahe-
zu kein Pedant. Aus diesem Grund ist 
die Versicherungspflichtgrenze künftig 
aufzuheben und eine allgemeine Versi-
cherungspflicht einzuführen. Rechtlich 
notwendigen Übergangsfristen und dem 
gebotenen Bestandsschutz sind dabei 
Rechnung zu tragen. 

Rothgang (2017) belegt, dass die Ein-
führung einer Bürgerversicherung in der 
Pflege nach den genannten Reformprin-
zipien im Jahr 2013 eine Verringerung 
des Beitragssatzes zur Pflegeversiche-
rung im Umfang von 0,56 bzw. – bei 

vollständigem Verzicht auf die Beitrags-
bemessungsgrenze – 0,65 Prozentpunkte 
geführt hätte. Das Gutachten zeigt auch, 
dass von einer solchen Reform 80 Pro-
zent der Bevölkerung, die Personen mit 
den geringsten Einkommen, entlastet 
würden, während lediglich das obere 
Fünftel in moderater Weise zusätzlich 
belastet würde. Auch diese Ergebnisse 
sprechen für die vorliegenden Vorschläge 
für eine solidarische Finanzierung der 
Pflege (Rothgang, 2017).

Neben der Einführung einer Pflege-
bürgerversicherung gibt es noch weitere 
Möglichkeiten, die ausgeschöpft werden 
sollten: Die Finanzierung der Behand-
lungspflege in stationären Einrichtungen 
muss endlich durch die Krankenkassen 
erfolgen. Rund 70% der Pflegebedürf-
tigen in Pflegeheimen sind auf Leistun-
gen der Behandlungspflege angewiesen. 
Schätzungsweise wird dabei ein Betrag 
von rd. 3 Mrd. € für Behandlungspfle-
ge durch die Pflegeversicherung und die 
Heimbewohner*innen, statt durch die 
Krankenversicherungen getragen (Leo-
pold, 2017). Darüber hinaus muss aus 
Sicht des Paritätischen die Förderung 
der Investitionskosten durch die Län-
der endlich verbindlich geschehen. Der 
Anteil der Investitionskosten an der 
Gesamteigenbelastung der Versicher-
ten in stationären Einrichtungen belief 
sich im bundesweiten Durchschnitt zum 
01.01.2019 auf 447 € (Vdek 2019), das 
sind 24,4 Prozent der Gesamtbelastung 
der Heimbewohner*innen. Die genann-
ten Maßnahmen würden zu einer deut-
lichen Entlastung der Eigenanteile füh-
ren. Wie in anderen Sozialversicherun-
gen auch, kann der gezielte Einsatz von 
Steuermitteln aus Sicht des Paritätischen 
die Einnahmen einkommensabhängiger 
Beitragszahlungen und somit die Finan-
zierung der Pflege sinnvoll ergänzen. Und 
schließlich verfügt der so genannte Pfle-
gevorsorgefonds derzeit mit 3,8 Mrd. € 
über ausreichende Mittel, um für die 
Bewältigung der anstehenden Aufgaben 
»Übergänge« und »Besitzstandschutzef-
fekte« zu refinanzieren. 

Fazit

Die Erfüllung der gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe – die pflegerische Ver-
sorgung der Bevölkerung (§ 8 Abs. 1 
SGB XI) – wird mit der bestehenden 
Konstruktion der Pflegeversicherung, 
die sich durch eine Grundversorgung mit 

nicht ausreichender Dynamisierung und 
einer bisher wenig qualitätsorientierten 
Wettbewerbsorientierung auszeichnet, 
zunehmend schwerer. Es sind aber auch 
soziodemographische und -kulturelle 
Veränderungen, wie u.a. die Zunahme 
der Zahl der Pflegebedürftigen, das 
abnehmende Potenzial familialer häus-
licher Pflege, die weitere Reformen not-
wendig machen. Um in Zukunft diesen 
Herausforderungen gerecht werden und 
am Bedarf orientierte Pflege leisten zu 
können, muss die in die Jahre gekom-
mene Konstruktion der Pflegeversiche-
rung überdacht und nachhaltige sowie 
solidarische Pflegebedingungen für 
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
sowie für die professionell und informell 
Pflegenden geschaffen werden. 

Anmerkungen

(1) Ein Anstieg der Zahl der 
Leistungsempfänger*innen ist aller-
dings nicht erst seit der Einführung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs zu verzeichnen: Bereits seit 
2008 sind die Leistungsausgaben 
vor allem im ambulanten Bereich 
kontinuierlich angestiegen. Dieser 
Effekt ist auf die demographische 
Entwicklung zurückzuführen.

(2) Weiterhin gilt die Besonderheit des 
Beitragszuschlages von 0,25 Pro-
zentpunkten für Kinderlose ab 
23 Jahren. Für diese Personen stieg 
der Beitrag zu Pflegeversicherung 
auf 3,30 Prozentpunkte.

(3) Die Verpflichtung der Pflegeheime, 
zusätzliche Betreuungskräfte nach 
§ 87b SGB XI grundsätzlich für 
alle Heimbewohner vorzuhalten, 
ist ebenfalls eine wichtige Weiter-
entwicklung. Da sie nicht für die 
reguläre Pflege eingesetzt und auch 
nicht mit Fachkräften verwechselt 
werden dürfen, lässt sich mit ihnen 
das neue Pflegeverständnis aller-
dings kaum umsetzen.

(4) Der Mittelwert der Eigenanteile 
von Pflegeheimbewohnern liegt 
mittlerweile deutlich über 50% 
der Gesamtkosten: BARMER-GEK 
(2012):  BARMER-GEK Pflegere-
port 2012. Der einrichtungseigene 
Eigenanteil liegt im bundesweiten 
Durchschnitt in stationären Ein-
richtungen bei 655 €: Vdek (2019): 
vdek-Basisdaten des Gesundheits-
wesens 2018/19, S. 56 ■
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